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STÄDTEREGION AACHEN 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm-
VO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehendes 
Schreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Schreiben vom 05.11.2015
Aktenzeichen: A 36.2.3/gre
Herrn Razvan Boncutiu

zuletzt wohnhaft: Jahnstraße 10, 52477 Alsdorf.

Das Schreiben befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann diese von dem Betrof-
fenen eingesehen werden.

 
Würselen, den 05.11.2015   Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm-
VO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 

der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Schreiben (Anhörung) durch diese öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
(Anhörung)  als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Schreiben (Anhörung) vom 28.10.2015
Aktenzeichen: A 36.2.3/ham
an Herrn Alessio de Rossi

zuletzt wohnhaft: Prinzenhofstraße 27, 52062 Aachen.

Das Schreiben (Anhörung) befindet sich im Straßenver-
kehrsamt der StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Car-
lo-Schmid-Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.

 
Würselen, den 28.10.2015   Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm-
VO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Schreiben (Anhörung) durch diese öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
(Anhörung)  als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
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Schreiben (Anhörung) vom 28.10.2015
Aktenzeichen: A 36.2.3/ham
an Herrn Dietmar Dickmeis

zuletzt wohnhaft: Alte Straße 21, 52134 Herzogenrath.

Das Schreiben (Anhörung) befindet sich im Straßenver-
kehrsamt der StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Car-
lo-Schmid-Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.
 
Würselen, den 28.10.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm-
VO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Ordnungsverfügung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Ordnungsverfügung vom 30.10.2015
Aktenzeichen: A 36.2.3

an Herrn Ralf Wilhelm Masson
zuletzt wohnhaft: Lomabardenstraße 10, 52070 Aachen.

Das Schreiben befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann dieses von dem Be-
troffenen eingesehen werden.
 
Würselen, den 27.10.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm-
VO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 15 

Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Ordnungsverfügung / Schreiben durch diese öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach  deren  Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese(s) Ordnungs-
verfügung / Schreiben als zugestellt, wenn seit dem Tag die-
ser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen 
sind.

Mitteilung über die Gewährung einer 
Unterhaltsgewährung gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 

(UVG) vom 29.10.2015
Aktenzeichen: 51.5/Sch 224-200

an Herrn Marcel Fuß
zuletzt wohnhaft: Johannisstraße 3, 52249 Eschweiler.

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familienberatung der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvor-
schusskasse, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann 
diese(s) von dem Betroffenen eingesehen werden.
 
Aachen, den 29.10.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm-
VO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Ordnungsverfügung / Schreiben durch diese öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach  deren  Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese(s) Ordnungs-
verfügung / Schreiben als zugestellt, wenn seit dem Tag die-
ser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen 
sind.

Inverzugsetzung vom 29.10.2015
Aktenzeichen: 51.5/M 255-200
an Herrn Zoran Xaver Maintz

zuletzt wohnhaft: Königsberger Weg 2, 52499 Baesweiler.

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familienberatung der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvor-
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schusskasse, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann 
diese(s) von dem Betroffenen eingesehen werden.
 
Aachen, den 29.10.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Genehmigungsverfahren der GIF Gesellschaft 
für Industrieforschung mbH

52477 Alsdorf, Konrad-Zuse-Straße 3

Auf der Grundlage des § 3 a des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit öffentlich be-
kannt gegeben:

Die GIF – Gesellschaft für Industrieforschung mbH beantragt 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchG 
- die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Anlage zur Forschung und Entwicklung an Antriebssträngen 
von Fahrzeugen, in 52477 Alsdorf, Konrad-Zuse-Straße 3, 
Gemarkung Hoengen, Flur 4, Flurstück 257. Die Anlage un-
terliegt der Genehmigungspflicht nach dem BImSchG und 
ist im Anhang 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen -4. BImSchV- unter der Nr. 10.15.1 aufgeführt.

Gegenstand des Genehmigungsantrages ist im Wesentlichen:

1. Errichtung und Betrieb von sechs Prüfständen für An-
triebsstränge jeweils bestehend aus

• Prüfstand
• Kraftstoffversorgung
• Kühlung
• Druckluft
• Be- und Entlüftung
• Abgasführung

Die Gesamtleistung der Anlage zur Forschung und Entwick-
lung an Antriebssträngen von Fahrzeugen beträgt 2.500 kW.

Bei der Anlage zur Forschung und Entwicklung an An-
triebssträngen von Fahrzeugen handelt es sich entsprechend 
Nr.10.5.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG um ein UVP-
pflichtiges Vorhaben. Diesbezüglich muss nach § 3 c UVPG 
geprüft werden, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die in § 2 (1) UVPG genannten Schutzgü-
ter haben kann. Diese Prüfung hat ergeben, dass erhebliche 
nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten sind und somit 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.
 
Aachen, den 12.10.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg


